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Beratung

Stadtverordnetenversammlung Entscheidung

Betreff:
Energiehilfe für Gießener Bürger
- Antrag der FW-Fraktion vom 08.09.2022 -

Antrag:
„Der Magistrat der Stadt Gießen wird beauftragt, jeweils in 2022 und 2023 an alle mit
Hauptwohnsitz gemeldeten Gießener Bürger über 18 Jahre eine einmalige Energiehilfe
in Höhe von 45 EUR auszuzahlen. Die Gesamtsumme entspricht in etwa der
durchschnittlichen Gesellschafterausschüttung der Stadtwerke Gießen an die Stadt
Gießen in den letzten Jahren.“

Begründung:
Die steigenden Energiekosten sind für nahezu keinen Gießener Bürger mehr zu
stemmen und belasten alle sehr. Die Stadt Gießen bekommt seit Jahren eine
Ausschüttung von durchschnittlich ca. 2,5 Mio durch die Stadtwerke aus den Erlösen
des Hauptgeschäftes der Stadtwerke, nämlich der Energieversorgung der Gießener
Bevölkerung. Es ist nur Folgerichtig, in schweren Zeiten den Gießener Bürger dieses
Geld als Energiehilfe zurück zu zahlen.

Heiner Geißler
Fraktionsvorsitzender


